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Erlass StraBenbau Schleswig-Holstein Nr. 23/2024
Betreff Richtlinien fiir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
(RWBA 2023)
Bezug Erlass Stralienbau Schleswig-Holstein Nr. 01/2001 zum ARS Nr. 26/2000
und ARS 09/2001
Erlass Stralienbau Schleswig-Holstein Nr. 12/2006 zum ARS Nr. 06/2006
Anlage 1. Allgemeines Rundschreiben StralRenbau Nr. 15/2024

2. Anlage 1 zum ARS Nr. 15/2024 — Vorwegweisung und Wegweisung zur
Autobahn an Anschlussstellen

Das beiliegende Allgemeine Rundschreiben StralRenbau Nr. 15/2024 des Bundesministeri-
ums fur Digitales und Verkehr (BMDV) Ubersende ich lhnen, nebst Anlage, zur Kenntnis-
nahme, Beachtung und weiteren Veranlassung.

Die RWBA 2023 legen einen verstarkten Fokus auf die Anwendung im Rahmen der Auto-
bahn GmbH des Bundes und schlielen Regelungen zur Vorwegweisung und Wegweisung
aulderhalb der Autobahnen ausdrticklich aus. Diese sollen kinftig in den "Richtlinien fur die
wegweisende Beschilderung aul3erhalb von Autobahnen" (RWB) geregelt werden. Bis zur

Veroffentlichung der einer neuen RWB ist das Kapitel 13 der RWBA 2000 weiter anzuwen-
den.

Die Notwendigkeit einer engen Abstimmung zwischen Stralienbaulasttrager und Stralen-
verkehrsbehoérde wird nunmehr besonders betont, insbesondere, wenn Wegweisungs-
schilder mit baulichen Elementen wie Verkehrszeichenbricken integriert werden missen.
Eine schrittweise verkehrsbehordliche Anordnung wird empfohlen, um Planungs- und Bau-
prozesse optimal zu koordinieren.
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Daruber hinaus wird eine erweiterte Flexibilitdt bei der Dimensionierung der Schilder ein-
geflhrt, um sicherzustellen, dass diese innerhalb der statischen Bemessungen der Ver-
kehrszeichenbriicken verbleiben. Gegebenenfalls konnen die Schildergroen angepasst
werden, um den Anforderungen der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Ingenieurbauten® (ZTV-ING) gerecht zu werden.

Die neuen Regelungen sollen vornehmlich bei der Abgangigkeit der Schilder umgesetzt
werden, es sei denn, sicherheitsrelevante Grinde erfordern eine frUhere Erneuerung. Zu-
dem ist eine stufenweise Umsetzung vorgesehen, um wirtschaftliche Aspekte zu bertck-
sichtigen.

Die Richtlinien erlauben zudem die Weiternutzung vorhandener Verkehrszeichenbricken
oder Kragarmen, sofern diese den aktuellen Sicherheits- und Statikstandards entspre-
chen.

Ich bitte, das ARS Nr. 15/2024 bei allen Mal3nahmen zu beachten, die von der Stral3en-
bauverwaltung des Landes durchgefuhrt oder die vom Bund oder vom Land geférdert wer-
den.

Den unter Bezug genannten Erlass Nr. 01/2001 hebe ich hiermit auf.



	Betreff Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2023)
	Bezug Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 01/2001 zum ARS Nr. 26/2000 und ARS 09/2001
	Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 12/2006 zum ARS Nr. 06/2006
	Anlage 1. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2024
	2. Anlage 1 zum ARS Nr. 15/2024 – Vorwegweisung und Wegweisung zur Autobahn an Anschlussstellen

